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In der öffentlichen Wahrnehmung werden mit
dem Begriff ‚Europa‘ zumeist lediglich die
Organe und Institutionen der Europäischen
Gemeinschaften bezeichnet. Synonym für
dieses Europa wird immer mehr der Begriff
‚Brüssel‘ – und dieser wird durchaus nicht
immer positiv verwendet. Viel Skepsis der
europäischen Bürger gegenüber ‚Europa‘
macht sich an dem Gefühl fest, von oben
herab, aus dem fernen Brüssel, fremdbe-
stimmt zu werden. Dabei gerät oft in Verges-
senheit, dass ‚Europa‘ eine viel differenzier-
tere, weniger abstrakte Gestalt aufweist. Die
Bürger des Kontinentes erleben Europa im
Alltag ganz konkret – sei es, weil sie als Ein-
wohner in Grenzgebieten zum Einkaufen,
Tanken oder Arbeiten über die Grenze in den
Nachbarstaat fahren, sei es, dass sie – viel-
leicht seit vielen Generationen – in einem
Nachbarstaat leben. Nicht zuletzt bemerkt
man auf kommunaler Ebene, dass viele Pro-
bleme nicht an Grenzen halt machen und da-
her grenzüberschreitenden Lösungen zuge-
führt werden müssen.

So kommt es zu vielen Formen der Zusam-
menarbeit – Koexistenz erfordert Koopera-
tion. Die Tagung sollte dieses bisher eher we-
niger thematisierte grenzüberschreitende
Miteinander bei der Lösung regionaler Pro-
bleme in Europa beleuchten.

Ein Europa der Regionen

Zum Auftakt der Tagung standen die Grund-
lagen und Formen regionaler Zusammen-
arbeit in Europa im Fokus. Besonderes Au-
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genmerk galt dabei der interregionalen
Kooperation in Gestalt der sogenannten Euro-
regionen. 

Euregionen ließen sich, wie als erster Refe-
rent Klaus Fiesinger darlegte, definieren als
institutionelle Formen grenzüberschreitender
Kooperation in Gestalt freiwilliger Zusam-
menarbeit von Städten und Gemeinden. Dabei
würden multisektorale Projekte verwirklicht
und grenzüberschreitend Erfahrungen ausge-
tauscht. Dies diene auch der Verwirklichung
der primärrechtlichen Grundfreiheiten auf re-
gionaler Ebene; zudem zeige sich europäische
Kohäsionspolitik als Assoziierungspolitik –
die Herstellung einheitlicher Lebensverhält-
nisse und die innergemeinschaftliche Harmo-
nisierung erforderten eine grenzüberschrei-
tende Lösung regionaler Herausforderungen.
Aktive Regionalpolitik stelle sich als Gegen-
pol zum Zentralismus durch ‚Brüssel‘ dar –
hier würde Europa von unten aufgebaut. Aus
diesem Grunde würden die etwa 220 Euregio-
nen durch die Interreg-Programme mit einem
Umfang von rund fünf Milliarden Euro geför-
dert. Die effektivste Zusammenarbeit ergebe
sich durch Kombination grenzüberschreiten-
der Zusammenschlüsse von Kommunen und
Regionen und der Kooperation von Nichtre-
gierungsorganisationen. Als Hindernisse stell-
ten sich dabei psychische Barrieren, vermeint-
lich oder tatsächlich unterschiedliche
Interessenlagen, politische Instabilität und
mangelnde Kontinuität dar.

Im europäischen Vertragsrecht sind die Regio-
nen seit Maastricht durch den Ausschuss der
Regionen präsent. Dies spiegele, so Albrecht
Weber, den Versuch der Mitgliedstaaten wi-
der, territoriale Gebietseinheiten mit ausge-
prägter Eigenständigkeit sowie lokale Ge-
bietskörperschaften bei der Willensbildung
der Union stärker zu berücksichtigen. Weber
ging auf Struktur und Funktion des Ausschus-
ses der Regionen ein, der kein Organ der Ge-
meinschaft darstelle, sondern aufgrund seiner
unterstützenden Rolle als gemeinschaftsrecht-
liche Einrichtung gelte. Bezüglich der Rechte
des Ausschusses gebe Artikel 265 EGV Auf-

schluss, der dem Ausschuss das Recht der An-
hörung sowie das Selbstbefassungsrecht ge-
währe. Im Rahmen der Anhörung sei eine
obligatorische, fakultative sowie akzessori-
sche Anhörung möglich, allerdings sei ledig-
lich im Falle der unterbliebenen obligatori-
schen Anhörung der Rechtsakt rechtswidrig.
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Im Rahmen des Selbstbefassungsrechts könne
der Ausschuss sich zur gesamten Breite recht-
licher und politischer Aktivitäten äußern, die
sich auf Materien des EG-Vertrags beziehen.

Peter-Christian Müller-Graff griff die be-
grenzte Kompetenz des Ausschusses der Re-
gionen in seinem Koreferat auf. Eine stärkere
regionale grenzüberschreitende Zusammenar-
beit stelle zwar anerkanntermaßen ein wün-
schenswertes Phänomen dar. Das europäische
Primärrecht allerdings biete keine adäquate
Regelung für die Repräsentanz der Regionen
im Institutionengefüge. Die trans-subnatio-
nale Ebene werde wesentlich seltener thema-
tisiert als die mitgliedstaatlichen Regionen.
Angesichts der Rolle, welche diese Ebene
heute schon bekleide und welche zukünftig
angestrebt werde, sei zu überlegen, ob nicht
eine zusätzliche Vertretung der Euregionen
im Ausschuss der Regionen sinnvoll wäre.
Eine Erweiterung der Befugnisse des Aus-
schusses indes sei nicht zu erwarten: Auch der
Entwurf einer Verfassung für Europa sieht
keine erweiterten Kompetenzen vor.

Die ökonomische Perspektive der euregiona-
len Kooperation rückte Klaus Beckmann ins
Rampenlicht. Dabei stellte er zunächst klar,
dass mangels Datenerhebung im grenzüber-
schreitenden regionalen Kontext keine ver-
wertbaren Erfahrungen bestünden. Einzig an-
hand der erfassten Migration könnten
empirische Aussagen getroffen werden. Pro-
blematisch dabei sei, dass auch andere Fakto-
ren, so zum Beispiel Umzugskosten, für die
Migration maßgeblich seien. Daneben bleibe,
auf theoretische Modelle zur Darlegung der
ökonomischen Bedeutung der grenzüber-
schreitenden Wirtschaftsräume zurückzugrei-
fen. Namentlich ging Beckmann auf die endo-
gene Wachstums- und Agglomerationstheorie
sowie die Ordnungstheorie – hiernach sei das
Bestehen eines geregelten, sicheren Umfelds
unabdingbar – und die Wirtschaftsgeographie,
welche die Relevanz der jeweiligen Standort-
faktoren und der Transportmöglichkeiten her-
vorhebe, ein. Er legte zuletzt das Krugman-
Modell dar, wonach eine organisierte Initial-

zündung am Anfang der positiven ökonomi-
schen Entwicklung stehe. Nach diesen Model-
len seien in den Euregionen gute
Voraussetzungen für wirtschaftlichen Fort-
schritt gegeben. Es entstünden polyzentrale
Wirtschaftsräume, welche die Nachhaltigkeit
dieser Entwicklungen gewährleisteten. Nach-
teilig dagegen wirke sich die Bildung solcher
‚clusters‘ auf die Peripherie aus, welche durch
den Wegzug in die Ballungsgebiete deutlich
geschwächt werde.

Eine Verbindung zwischen Theorie und Pra-
xis stellte Peter Schmitt-Egner her. Er stellte
zunächst sein Hypothesenmodell zur Erfas-
sung der Rahmenbedingungen und Stufen
grenzübergreifender Integration vor, um dann
das Modell auf eine empirische Bestandsauf-
nahme der Grenzübergreifenden Zusammen-
arbeit in der Region Saar-Lor-Lux-Rheinland-
Pfalz-Wallonien (SLLW) anzuwenden. Bei
den Rahmenbedingungen beschrieb er den
Verflechtungsgrad in SLLW in naturräumli-
cher, historischer und infrastruktureller Hin-
sicht sowie die akteursbezogenen Bedin-
gungsfaktoren (die Rechts- und Förderrahmen
sowie die Akteure Regionen, Kommunen, so-
ziale und individuelle Akteure). Bei den Stu-
fen grenzüberschreitender Integration sei zwi-
schen Vor-, Haupt- und Endstufe zu
unterscheiden. Beispiel für die Vorstufe in
SLLW sei die Abstimmung zur Vermeidung
von Katastrophen im Atomreaktor Cattenom,
für die Hauptstufe temporäre Projekte wie IN-
TERREG IIIA, permanente Kooperationen
wie Europol, und formalisierte Netzwerke wie
die Konferenz der regionalen Regierungs-
chefs. In der Endstufe evaluiert Schmitt-Eg-
ner den Wirkungsgrad grenzübergreifender
Kooperation. Auf SSLW bezogen hieße das:
288 Netzwerke und die Identifizierung der
SSLW als Wirtschafts- und Sozialraum und
als Kulturportal der Großregion. Der Region
SLLW bescheinigte Schmitt-Egner zusam-
menfassend eine hohe ‚europäische Kompe-
tenz‘: die Fähigkeit, die europäische Integra-
tion als Feld transnationalen Lernens zu
nutzen, um durch externe Kooperation das in-
terne regionale Programm zu fördern und die
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regionalen Kompetenzen zur Gestaltung eines
‚Europas von unten‘ zu mobilisieren.

Miteinander im Herzen Europas

Im zweiten Themenblock „Einzelne Nachbar-
schaften in Mitteleuropa“ stellte Wolfram Vo-
gel die Euregion Oberrhein vor. Diese sei
durch eine französich-deutsch-schweizerische
Initiative zur Regionalförderung im Basler
Becken entstanden. So habe sich von den
Anfängen im Bonner Abkommen 1975 mit
einer dreiseitigen Regierungskonferenz ohne
Kompetenzen das Mandatsgebiet Oberrhein-
konferenz mit Exekutivfunktionen und der
Oberrheinrat als Quasi-Legislative entwickelt.
Zudem sei durch das Karlsruher Übereinkom-
men 1996 die Gründung von Zweckverbän-
den ermöglicht worden; es gäbe auf allen
Seiten Info-Beratungsstellen, und die Zusam-
menarbeit würde in Arbeitsgruppen organi-
siert. Eine Bewertung durch das Deutsch-
Französische Institut hätte allerdings man-
gelnde Bürgernähe, Koordination und Kom-
munikation zu Tage gebracht. Häufig bestehe
eher ein Konkurrenz- denn ein Kooperations-
verhältnis. Hierzu käme ein grundlegendes
Strukturdefizit der Euregion mit ihrer Viel-
zahl von Organen ohne grenzüberschreitende
Kompetenzen. Schließlich bestünde auf Sei-
ten der Bürger auch Skepsis hinsichtlich einer
regionalen Identität – auf allen Seiten der
Grenzen fühle man sich der eigenen Nation
weit stärker verbunden als der Region.

Darauf beleuchtete Andreas Oplatka die eng
verflochtenen und wechselhaften Beziehun-
gen zwischen Österreich und Ungarn aus ei-
nem geschichtlichen Blickwinkel, von der Zu-
gehörigkeit Westungarns zu Österreich seit
1625 bis heute. Die Beziehungen zwischen
Österreich und Ungarn seien heute sehr gut,
wie auch die Unterstützung Österreichs bei
Ungarns Bestreben, den Minderheitenschutz
in den europäischen Verfassungsvertrag auf-
zunehmen, zeige. Im Grenzgebiet Pannonien
finde eine rege regionale Zusammenarbeit
(Beispiel: Salzburger Forum) statt. Ungarn
profitiere zudem von den österreichischen

Konsumgrenzgängern, Österreich von Un-
garns EU-Beitritt, der zu zusätzlichen zehn
Prozent Wirtschaftswachstum in Österreich
führte. Kleine Unstimmigkeiten provoziere
die von Österreich weiter hinausgeschobene
Arbeitnehmerfreizügigkeit. Diese kleinen
Friktionen würden allerdings mit der Eineb-
nung des wirtschaftlichen Gefälles zwischen
Österreich und Ungarn verschwinden.

Die Tatsache, dass – anders als zwischen Ös-
terreich und Ungarn – die Grenze zwischen
der Slowakei und Ungarn nicht nach ethni-
schen Gesichtspunkten gezogen worden sei,
bewirke, so Csaba Kiss, wegen der starken
magyarischen Minderheit in der Slowakei
eine gewisse Asymmetrie in der Nachbar-
schaftsbeziehung. Nach der Fraternisierung
der Ungarn und Slowaken während der ‚Sam-
tenen Revolution‘ 1989 habe die Wiederbele-
bung der ungarisch-ungarischen Beziehun-
gen durch die konservative ungarische
Regierung 1998 zu Spannungen geführt.
Trotz Bemühungen wie dem Abschluss des
Grundlagenvertrags bleibe auf beiden Seiten
eine gewisse Distanz. Dennoch könne insge-
samt eine positive Bilanz über das Nachbar-
schaftsverhältnis gezogen werden, insbeson-
dere im wirtschaftlichen und kulturellen
Bereich. Ungarn sei in der Slowakei der
zweitgrößte Investor nach Deutschland; die
gute Beziehung auf dem Kultursektor helfe,
alte Stereotypen zu begraben.

Christian Steger widmete sich in seinem Vor-
trag der Zusammenarbeit Ungarns, Rumäni-
ens und Serbien Montenegros in der Euro-
region Donau-Kreisch-Marosch-Theiß (kurz
DKMT), die als eine der am weitesten entwi-
ckelten und am besten funktionierenden Euro-
regionen Südosteuropas gilt. Bereits während
der ‚Revolution in Temeswar‘ vor Weihnach-
ten 1989 habe es über die einst rigide abge-
schlossenen Grenzen hinweg erste Kooperati-
onen zwischen Organisationen der
Zivilgesellschaft und regionalen Verwal-
tungseinheiten gegeben, die im Laufe der
neunziger Jahre zu ersten offiziellen Verein-
barungen und 1997 schließlich zur offiziellen
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Unterzeichnung des „Donau-Kreisch-Ma-
rosch-Theiß-Euroregion“-Vertrags führten.
Besonders bedeutsam sei im politischen Be-
reich die ‚EU-Beitritts-Stafette‘ der drei betei-
ligten Länder; hier könnten Erfahrungen Un-
garns für Lernprozesse nutzbar gemacht
werden. Die Zusammenarbeit in der DKMT
beziehe sich auf die verschiedensten Felder,
eine wesentliche Aufgabe stelle die Beseiti-
gung in den Lücken der grenzüberschreiten-
den Infrastrukturen Verkehr, Kommunikation
und Versorgung dar. 

Bernd Finger erläuterte im Anschluss den
Stand der Kulturbeziehungen zwischen den
‚gefühlten Nachbarn‘ Ungarn und Deutsch-
land. Die Voraussetzungen für eine gute bila-
terale Beziehung seien aufgrund der Bedeu-
tung der deutschen Sprache in Ungarn, der
gegenseitigen Sympathie, der Brückenfunk-
tion der Ungarndeutschen und der starken
wirtschaftlichen Verflechtung überdurch-
schnittlich gut. Als Beispiele für deutsch-un-
garische Kulturinitiativen 2006/2007 nannte
Finger den Fonds für deutsch-ungarische
Kunst- und Kulturprojekte „bipolar“ und die
deutschen Kultur- und Bildungswochen in
Ungarn im Frühjahr 2006. Für 2010 stünden
Essen und Pécs als europäische Kulturhaupt-
städte auf dem Programm. Langfristig bleibe
zu hoffen, dass die deutsch-ungarischen Be-
ziehungen nicht in der globalisierten Normali-
tät endeten, sondern beide Länder ihr privile-
giertes Verhältnis zu bewahren wüssten.

Über die regionalen Beziehungen zwischen
Sachsen und seinen polnischen und tschechi-
schen Nachbarn berichtete Andreas von
Roehl. Grundlage der Kooperation sei die
„Gemeinsame Erklärung über Zusammenar-
beit“ mit Tschechien 1992 sowie mit Polen
1999, aus der die Gründung der gemeinsamen
Sächsisch-Tschechischen und Niederschle-
sisch-Sächsischen Arbeitsgruppe resultierte.
Ziel sei, einerseits die Binnenstruktur (Rau-
mentwicklung und kultureller Austausch) und
andererseits die Außenstruktur (Wirtschafts-
ansiedlung und gemeinsame ‚Außenpolitik‘)
zu verbessern. Beispiele der erfolgreichen Zu-

sammenarbeit seien das Tschechisch-Sächsi-
sche Wirtschaftsforum seit 2000 und die
tschechischen Kulturtage; in Polen habe die
Zusammenarbeit unter anderem zur Konzep-
tion eines Lehrernetzwerks zur Förderung der
jeweils anderen Sprache geführt, und es seien
neue Grenzübergänge geschaffen worden.
Kommunen und Kreise würden im Rahmen
der vier Euroregionen Neisse/Nissa/Nysa,
Elbe/Labe, Erzgebirge/Krusnohori und der
Euregio Egrensis zusammenarbeiten.

Diesseits und jenseits der Grenze – Minder-
heiten in Europa

Karl-Heinz Lambertz lieferte eine weitere
Darstellung transnationaler und interregiona-
ler Zusammenarbeit aus der Sicht des Prakti-
kers. In der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens gebe es kaum ein Thema, das nicht
in irgendeiner Weise einen grenzüberschrei-
tenden Bezug aufweise. Transnationale Zu-
sammenarbeit erlaube zwei Politikansätze:
Zunächst könne man über die Grenzen
schauen, wie Nachbarn bestehende Probleme
gelöst hätten, und die Hilfe von im Nachbar-
staat zur Lösung dieses Problems geschaffe-
nen Organen in Anspruch zu nehmen. Wich-
tig sei daneben, sich soweit mit den Nachbarn
zu vernetzen, dass – umgekehrt – ein in der
eigenen Region geschaffenes Instrument auch
anderen Regionen als potenzielle Nutzer für
die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben zur
Verfügung stehe. Diese Art von Synergien zu
schaffen mache den großen Mehrwert interre-
gionaler Zusammenarbeit aus. Es müssten al-
lerdings drei Voraussetzungen erfüllt sein:
Die Akteure bräuchten ein gewisses Maß an
eigener Zuständigkeit, es müsse die Bereit-
schaft zu transnationalem Handeln und
schließlich eine gewisse ‚interkulturelle Kom-
munikationskompetenz‘ bestehen.

Jenö Kaltenbach und Herbert Küpper zeigten
die Problematik der Minderheiten in Ungarn
einerseits und der magyarischen Minderheiten
in den Nachbarstaaten Ungarns andererseits
auf. Die Wurzel der Problematik sei im Ver-
trag von Trianon aus dem Jahr 1918 zu su-
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chen: Hier wurde nach der Niederlage der
Mittelmächte im Ersten Weltkrieg das öster-
reich-ungarische k.u.k.-Reich zerschlagen,
Teile des Königreichs Ungarn fielen an die
neu entstandene Tschechoslowakei, an Rumä-
nien und Serbien. Jenseits der neuen Grenzen
blieben zahlenstarke Minderheiten zurück.

Integration von Minderheiten definiert Kalten-
bach als Eingliederung des einzelnen Minder-
heitenmitglieds wie auch der Gemeinschaft als
solcher. Diese sei über Vereinigungsfreiheit,
Mitbestimmung, Autonomie und Selbstver-
waltung der Minderheiten zu erreichen; dabei
müsse die kulturelle und sprachliche Identität
gewahrt bleiben und die Gleichbehandlung ga-
rantiert sein. Diese Forderungen ergäben sich
nicht zuletzt aus Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft. Ungarn habe sich schwer ge-
tan, diese Herausforderungen anzugehen, nun-
mehr aber sowohl in der Verfassung, wie auch
tatsächlich die Voraussetzungen der Integra-
tion geschaffen. So bestünden mit den 1995
gegründeten Minderheitenstiftungen, den
Roma-Referenten, dem Nationalen Minder-
heitenausschuss und dem Minderheiten-Om-
budsmann Institutionen, welche die Belange
der Minderheiten förderten. Es bestünden al-
lerdings viele Probleme fort, so dass weiterer
Handlungsbedarf in Ungarn zu attestieren sei.

Ab 1991 habe Ungarn, wie Küpper ausführte,
versucht, durch Nachbarschaftsverträge mit
Minderheitenklauseln oder spezielle Minder-
heitenschutzabkommen einen Sonderstatus
der magyarischen Minderheiten abzusichern.
Abkommen mit der Slowakei und mit Rumä-
nien seien erst auf Druck der Europäischen
Union zustande gekommen. Seit 1998 sei die
ungarische Regierung zu unilateralen Maß-
nahmen übergegangen: Die Einführung des
‚Ungarn-Ausweises‘ für magyarisch-stäm-
mige Bürger anderer Staaten, welcher zu
Leistungen durch den ungarischen Staat be-
rechtigte, sowie die Förderung ungarischer
Schulen im Ausland hätten zu Zerwürfnissen
in der Region geführt. Nur mühsam stelle sich
wieder eine Normalisierung in den Beziehun-
gen ein.

Fazit

So ging die Konferenz mit der Feststellung zu
Ende, dass ein Nebeneinander ohne ein Mit-
einander in Europa nicht mehr möglich ist.
Der unbedingte Wille zur Kooperation ist
Grundvoraussetzung einer weiteren positiven
Entwicklung – auf der Ebene der ‚großen Po-
litik‘ wie auch auf regionaler Ebene. Und als
Fazit wie als Appell sollte gelten: Europa
kann nur durch gemeinsame Anstrengungen
bestehen.


